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Anmerkungen zur Stellungnahme des MECDD zur SUP vom 09/07/2019 

Hinweis: Diese Stellungnahme betrifft nur diejenigen Aussagen des MECDD, die 
gegebenenfalls eine Änderung des PAG-Projekts erforderlich machen. 

 

„Bruit“ (Seite 4f.) 

Auszug aus der Stellungnahme des MECDD: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Um eine Lärmexponierung von Wohnungen zu vermeiden resp. zu mindern, wurden im PAG-
Projekt in der Regeln „Pufferzonen“ ausgewiesen, die aufgrund ihrer zulässigen Nutzungen 
weniger Lärmempfindlich sind (z.B. die „SPEC-ad“ im NQ Kiem). Insbesondere die Stellung 
der geplanten Baukörper kann hier für einen baulichen Lärmschutz sorgen. Diese und weitere 
Maßnahmen sind für jedes von Straßenlärm betroffene „Nouveau quartier“ im zugehörigen 
„schéma directeur“ festgelegt. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Keine Anpassung des PAG-Projekts erforderlich. 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Da es sich bei der Lärmexponierung tatsächlich nicht um statische Daten handelt, wird 
vorgeschlagen, den art. 21 („Zone de bruit“) des schriftlichen Teils des PAG-Projekts so 
umzuformulieren, dass dies deutlich wird. Des Weiteren sollte bei der Erstellung von PAP NQ 
auf von Straßenlärm betroffenen Standorten eine Lärmstudie erarbeitet werden. 

Neuer Textvorschlag für die „zone de bruit“: 

„Cette zone délimite à titre indicatif les parties du territoire communal affectés par des 
nuisances phoniques résultant du trafic routier au-dessus d’une valeur Lden de 65 dB(A) ou au-
dessus d’une valeur Lnight de 55 db(A) sur base de la cartographie stratégique du bruit établie 
par l’Administration de l’environnement. Ces cartes ont étés établies conformément au 
règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement. Ces cartes sont soumises à une mise à jour périodique et leurs 
empreintes sur le terrain sont susceptibles de changer. 

Lors de l’élaboration d’un PAP NQ une étude acoustique est à élaborer afin de prouver 
comment le site est effectivement affecté par les nuisances phoniques résultant du trafic 
routier et de formuler des mesures anti-bruit. Les propositions et mesures concernant la 
gestion du bruit formulées dans le schéma directeur sont en outre à prendre en compte. En 
site inscrit en plan d’aménagement particulier « quartier existant » toutes les nouvelles 
constructions destinées aux logements et aux services administratifs doivent présenter une 
isolation acoustique appropriée. Les dispositions sur la protection contre le bruit sont 
renseignées dans le Règlement sur les Bâtisses, les Voies publiques et les Sites de la 
Commune de Strassen.“ 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Der neue Textvorschlag wird gutgeheißen. 

 

„Ligne électrique aérienne“ (Seite 5f.) 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Es wird vorgeschlagen, dass die angesprochenen schémas directeurs „Kiem“ und 
„Umsiedlung Fours Hein“ um entsprechende Maßnahmen ergänzt werden. 

Einerseits wäre denkbar, dass die Hochspannungsleitungen im Rahmen der Überplanung des 
Gebiets unterirdisch verlegt werden, andererseits könnte eine Regelung getroffen werden, 
dass keine Aufenthaltsräume von Gebäuden in einem bestimmten Abstand zu der 
Hochspannungsleitung liegen dürfen. Eine solche Regelung ist aber auch schon im Rahmen 
des Projekts zum „Règlement sur les bâtisses“ vorgesehen und würde damit für alle „nouveaux 
quartiers“, „quartiers existants“ und auch für die „zone verte“ Gültigkeit besitzen. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Keine Anpassung des PAG-Projekts erforderlich. 

 

Consommation / Protection du sol (S. 6f.) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Sofern man die Perimetererweiterungen, die als „ZAD“ ausgewiesen sind, sowie die BEP-ep-
Flächen in die Bilanz einrechnet, liegt man vermutlich oberhalb des Orientierungswertes des 
PNDD. Der exakte Wert sollte gegebenenfalls noch einmal für das zu votierende PAG-Projekt 
ermittelt werden, nachdem auch andere Anmerkungen des MECDD und der Commission 
d’aménagement berücksichtigt wurden. 

Der Grund für die Ausweisung größerer Freiflächen als Bauzonen liegt zum einen in der 
Tatsache, dass viele dieser Flächen bereits im PAG en vigueur innerhalb des bebaubaren 
Bereichs lagen. Ferner ergeben sich durch die staatlichen Planungen der Umgehungsstraßen 
und des interkommunalen Gewerbegebiets quasi bereits auf nationaler Ebene Grenzen 
möglicher Ortserweiterungen. Die „Strategie“ der Bauzonenausweisungen orientiert sich so an 
diesen „technischen“ Grenzen. Daneben sollten nicht alle Flächen gleichzeitig entwickelt 
werden, da die Versorgungsinfrastruktur der Gemeinde „mitwachsen“ muss. Hier bietet sich 
das Instrument „Zone d’aménagement“ différé“, das vom Gesetzgeber vorgesehen wurde 
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geradezu an, indem trotz verzögerter Entwicklung die langfristige Entwicklungsstrategie 
sichtbar wird. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Durch den Verzicht auf das NQ „Carrières - partie 2“ und Teile des NQ „Kiem“ wird der 
theoretische Flächenverbrauch signifikant verringert. 

 

Protection et gestion de l’eau – volet „hydrologie“ (S. 7) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Es wird vorgeschlagen, eine Servitude, wie sie in der Stellungnahme empfohlen wurde, 
auszuweisen. Da aber die exakte Lage der Ufer der genannten Bachläufe nicht auf dem „fond 
de plan“ für den PAG lokalisierbar ist, wird vorgeschlagen, eine Servitude „Cours d’eau“ mit 
einer Tiefe von 7,50m ab der Achse des Bachlaufs auszuweisen. 

Vorschlag für einen möglichen Text der „servitude – cours d’eau“: 

La servitude « urbanisation – cours d’eau » vise à protéger, mettre en valeur et favoriser la 
renaturation des cours d’eau en tant que biotope/habitat linéaire. Toute construction y est 
interdite, à l’exception des constructions et aménagements d’utilité publique. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Der Vorschlag für die Ausweisung einer ZSU-CE („cours d’eau“) wird gutgeheißen. 

 

Protection et gestion de l’eau – volet „Zones inondables“ (S. 7) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Im PAG-Projekt sind „Zones inondables“ im Bereich des Bachlaufs der Mamer, basierend auf 
dem Szenario „HQ extrême“ dargestellt. Aufgrund der Lage sind diese Zonen allerdings nur 
auf dem sogenannten „Plan d’ensemble“ in einem Maßstab von 1/10.000 eingetragen. 
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Es ist selbstverständlich möglich, auch die Abgrenzungen der Szenarien „HQ 10“ 
(zehnjährliches Hochwasserereignis) und „HQ 100“ (hundertjährliches Hochwasserereignis) 
darzustellen. Allerdings würde dies für die Bürger und die politischen Entscheider im Rahmen 
der PAG-Pläne vermutlich zu keinerlei Mehrwert führen, da die Lesbarkeit des „Plan 
d’ensemble“ für die betroffenen Bereiche sehr eingeschränkt würde. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

HQ 10 und HQ 100 werden zugunsten der Lesbarkeit des Plans nicht dargestellt. 

 

Protection des paysages (S.8) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Im PAG-Projekt sind beispielsweise „Zones de servitudes ‚urbanisation – espace vert’“ im 
Norden des Gebiets „Pescher“ ausgewiesen, die zum Ziel haben, eine landschaftliche 
Einbindung sicherzustellen. Die Tiefe dieser Servitude ist tatsächlich nicht sehr groß – diese 
orientierte sich an der im PAG en vigueur bestehenden „Zone d’isolement et de transition“. 
Wenn man von „landschaftlicher Einbindung“ in diesem Bereich der Gemeinde Strassen 
spricht, muss aber natürlich auch die Deponie thematisiert werden, die nach der vollständigen 
Füllung begrünt werden soll und daher schon eine Pufferzone bildet. 

Ferner ist darauf hinzu weisen, dass selbst bei fehlender Ausweisung von Landschaftsschutz-
Servituden im PAG-Projekt durch die Maßnahmen in den verschiedenen schémas directeurs 
eine landschaftliche Einbindung künftiger Siedlungsbereiche gefordert wird. Die schémas 
directeurs sind im Rahmen der Erarbeitung der PAP NQ zu beachten.  

 
Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Diesbezüglich soll keine Änderung des PAG-Projekts erfolgen. 

 
 

 

 

 

 

 



Projet de refonte du PAG de la Commune de Strassen – Anmerkungen zu avis SUP MECDD 09/07/2019 

6 / 29 

     

   

Reiterhof Reckenthal (S.9) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Basierend auf der Stellungnahme wird vorgeschlagen, nur das Gebäude als Bauzone 
auszuweisen. Ferner könnte hierfür eine spezielle „REC centre équestre“ ausgewiesen 
werden, die keine Nutzung in Form von „tourisme rural“ und „vente à la ferme“ beinhaltet. Im 
PAP „Quartier existant“ muss eventuell ebenfalls eine Differenzierung der Quartiere erfolgen, 
um die Dimensionen der zulässigen Gebäude genauer zu limitieren, um keine erheblich 
negative Auswirkung auf das Landschaftsbild und die angrenzende Natura 2000-Zone zu 
erzeugen. 

Wie seitens des MECDD vorgeschlagen, könnte später auf Basis eines konkreten Projekts 
eine punktuelle Änderung von PAG und PAP „Quartier existant“ erfolgen. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Es wird eine REC „centre équestre“ ausgewiesen, die nur das Gebäude betrifft, die restliche 
Fläche wird als AGR ausgewiesen 

 

NQ Kiem (Zone 2) (S.9f.) 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Wie im schéma directeur näher ausgeführt sollen innerhalb der als „trame verte“ 
ausgewiesenen Flächen durchgehende Grünzüge in Nord-Süd- sowie in Ost-West-Richtung 
erstellt werden, die Rad- und Fußwegeverbindungen sowie technische Infrastrukturen wie 
Regenwasserleitungen und –retentionen beinhalten sollen. Daneben sind selbstverständlich 
auch Grünflächen zum Aufenthalt und für die Unterbringung von Spielplätzen vorzusehen 
(siehe SD „Kiem“ Kapitel 2.c). 

Der Ost-West-Grünzug sowie die Nutzungszone für Büros (SPEC-ad) übernimmt des weiteren 
die Funktion der Abschirmung zu der nördlich liegenden, sensibleren Wohnnutzung. Würde 
der Grünzug südlich der SPEC-ad liegen, ist eine negative Beeinträchtigung der Funktionen 
des Grünzugs durch die Gewerbenutzung zu erwarten. 

Eine mögliche Umsetzung der geplanten Grünzüge im Gebiet „Kiem zeigt die folgende 
Abbildung, die nicht veröffentlicht wurde: 

 

Es ist ersichtlich, dass die Grünzüge das Potenzial haben, mit hoher Aufenthaltsqualität 
ausgeführt zu werden. Details können aber erst mit dem/den entsprechenden PAP-
Projekte(en) festgelegt werden. 

Zusammenfassend wird vorgeschlagen, aufgrund dieses Punktes der Stellungnahme keine 
Änderung des SD-Projektes vorzunehmen. 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Aufgrund des avis CA wird die ZSU-TV entfernt und die Baustrukturplanung als Abbildung in 
das SD aufgenommen. 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 
Die Festlegung des Anteils von 20% wurde vorgenommen, um eine gewisse Flexiblität für die 
zukünftigen PAP zu ermöglichen. Dies vor dem Hintergrund, dass ein Großteil des Bereichs 
der von der Servitude betroffen ist, bereits bebaut ist. 

Dass auf Basis der Ausweisung der Servitude Grünzüge mit Qualität erzeugt werden können, 
kann mit der oben dargestellten Abbildung nachgewiesen werden, die nicht im schéma 
directeur veröffentlicht wurde. 

Zusammenfassend wird vorgeschlagen, aufgrund dieses Punktes der Stellungnahme keine 
Änderung des SD-Projektes vorzunehmen. Gegebenenfalls kann die gezeigte Abbildung als 
Beispiel in den schriftlichen Teil des schéma directeur aufgenommen werden. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Aufgrund des avis CA wird die ZSU-TV entfernt und die Baustrukturplanung als Abbildung in 
das SD aufgenommen. 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die Argumentation des MECDD ist nachvollziehbar. Die im südwestlichen Anteil des SD 
liegenden Flächenbiotope (SukL3, Gbm1) könnten ohne Auswirkungen auf die 
Realisierbarkeit des SD aus den Bauzonen herausgenommen werden. Auf diese Weise wären 
weniger geschützte Biotope von einer potenziellen Zerstörung betroffen. Ferner wäre auch der 
theoretische Flächenverbrauch geringer. Allerdings ist natürlich auch das Baupotenzial 
geringer.  
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Es wird vorgeschlagen, die beschriebenen Änderungen vorzunehmen und das PAG-Projekt 
sowie das schéma directeur dahingehend anzupassen. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Die Abgrenzung des NQ Kiem wird entsprechend angepasst. 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Laut „Loi modifiée du 16 août 1967ayant pour objet la création d’une grande voirie de 
communication et d’un fonds des routes » beträgt die Tiefe der nicht bebaubaren Zone im Fall 
der Autobahn 25m und nicht 37m, selbstverständlich ist dies im Rahmen der Bebauung des 
Gebiets zu beachten. Innerhalb dieser 25m kann sich aber durchaus auch ein Grünzug 
befinden. 

Ziel der Integration der privaten Parzellen entlang der Autobahn war das Prinzip, alle im 
Bereich betroffenen Eigentümer an der Planung und an der damit verbundenen 
städtebaulichen Inwertsetzung der Grundstücke zu beteiligen, selbst wenn die Grundstücke 
entlang der Autobahn später gar nicht bebaut werden, sondern als Grünzug fungieren und im 
Rahmen des PAP an die Gemeinde abgetreten werden. 

Abgesehen von den oben erwähnten Anpassungen des Bauperimeters im Südwesten des 
Gebiets und unter Vorbehalt der Stellungnahme der „Commission d’aménagement“ wird 
vorgeschlagen, die weiter nördlich an der Autobahn liegenden Parzellen innerhalb der 
Bauzonen zu belassen. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Die Abgrenzung des NQ Kiem wird angepasst, indem ein größerer Abstand der Bauzonen zur 
Autobahn ausgewiesen wird (siehe PAG en vigueur). 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die entsprechenden Studien sind im Zusammenhang mit den nachfolgenden PAP-Planungen 
zu erstellen. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Keine Anpassung des PAG-Projekts erforderlich.  

 

NQ „Rue des Carrières“ (S. 10) 
 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Sofern die Zeit innerhalb der Genehmigungsprozedur und die Verfügbarkeit entsprechender 
Studienbüros es erlaubt, könnten Geländestudien angefertigt werden, um nachzuweisen, dass 
die dort potenziell vorkommenden, geschützten Arten und essenziellen Habitate von 
geringerer Bedeutung sind oder gar nicht vorkommen und damit der vorgesehene 
städtebauliche Eingriff nicht erheblich ist.  

Ansonsten wird vorgeschlagen, die Fläche im PAG-Projekt zunächst nicht auszuweisen, 
sondern nur denjenigen Anteil, der bereits im Bauperimeter liegt. Das SD wäre 
dementsprechend anzupassen.  

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Das NQ „Carrières – partie 2“ wird nicht als Bauzone, sondern als AGR ausgewiesen 
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NQ „Pottemt/Bolleschmuer“ (S. 10f.) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die Verlegung der Chaussée Blanche hängt mit der Planung des „Contournement-Nord“ 
zusammen. Im Rahmen des schéma directeur wird die bestehende Straße bezüglich ihrer 
Funktion in eine Erschließungs- und Sammelstraße umgewandelt. Die heutige 
Verbindungsfunktion wird größtenteils von der von der zukünftigen Umgehungsstraße 
übernommen. Die Zufahrt der Chaussée Blanche auf den bereits bestehenden Kreisverkehr 
wird dann nicht mehr von Süden erfolgen (hier bindet dann die neue Umgehungsstraße an), 
sondern von Osten, wo sich bisher die Zufahrt der Deponie befand. 

Die Erweiterung der Bauzonen in diesem Bereich ermöglicht nun die Schaffung eines baulich 
geprägten Ortseingangs, der bisher so nicht bestanden hat. Im PAG-Projekt wurde hierzu eine 
Wohnzone ausgewiesen.  

Daneben wurde im Rahmen des städtebaulichen Konzepts die maximale Grenze für 
Ortserweiterungen unter Berücksichtigung der staatlichen Straßenplanungen festgelegt und 
orientiert sich so an diesen „technischen“ Grenzen. Daher wurde auf der gegenüber liegenden 
Seite der Umgehungsstraße die bisher bestehende Bauzone (Nouveau quartier) in eine 
Grünzone umgewandelt. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Der Bereich „Pottemt-Bolleschmuer – partie 4“ wird bezüglich der Bauzonierung anders 
organisiert. Mittig wird ein Grünzug ausgewiesen, um die ökologische Vernetzung weiterhin 
zu gewährleisten. Im Bereich südlich des Kreisverkehrs wird aufgrund der Reklamation 
« Kandel » eine NQ / SPEC Hôtel ausgewiesen.  
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Aufgrund der flexiblen Bestimmung der Servitude „Trame verte“ sollte tatsächlich den Großteil 
der bestehenden geschützten Biotope beinhalten. Diesbezüglich sollte die Abgrenzung der 
derzeit ausgewiesenen „Trame verte“ noch einmal überarbeitet werden. 

Eine Zerstörung der Biotope ist aufgrund der Bestimmungen des Naturschutzgesetzes durch 
die Umweltministerin zunächst zu genehmigen. Um die Erschließung des Gebiets sicher zu 
stellen, kann ein integraler Schutz aller Biotope aber nicht gewährleistet werden, gerade weil 
es sich zum größten Teil um linienartige Biotopstrukturen handelt, die teilweise von Straßen, 
Fußwegen und/oder Regenwasserachsen gequert werden müssen. 

Dass ein solcher Grünzug unverzichtbar für die Entwicklung des Gebiets ist, wird durch 
entsprechende Vorgaben im schéma directeur unterstrichen. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die ZSU-TV wird aufgrund des avis CA nicht im PAG-Projekt ausgewiesen. 
• Es verbleiben die Aussagen des schéma directeur 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die entsprechenden Studien sind im Zusammenhang mit den nachfolgenden PAP-Planungen 
zu erstellen. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Keine Änderung des PAG-Projekts erforderlich. 

 

NQ „Pescher 5 + 6b“ (S.11) 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Im Allgemeinen sollte der Anmerkung des MECDD Folge geleistet werden. Einschränkend ist 
zu bemerken, dass die SU-EV im Bereich mehrerer „Nouveaux quartiers“ in Strassen 
ausgewiesen wurde (nicht nur im NQ Pescher 5+6b), weshalb die Auflage des MECDD 
bezüglich des Verbots der Realisierung von Straßenverbindungen innerhalb der SU-EV 
differenziert betrachtet werden muss. 

Für das NQ „Pescher 5+6b“ hätte ein Verbot der Realisierung von Straßenverbindungen 
innerhalb der SU-EV keine Auswirkungen, da laut Plan directeur innerhalb dieser Fläche keine 
Straßen vorgesehen sind. 

Bezüglich der anderen Standorte, an denen die SU-EV ausgewiesen wurde, werden folgende 
Anmerkungen gemacht: 

• NQ Zone administratif: Da innerhalb der SU-EV, die in diesem Gebiet ausgewiesen 
wurde auch Straßenverbindungen vorgesehen sind (siehe auch PAP 18285 
„TRACOL“), hätte ein Verbot hier Folgen für die Realisierbarkeit. Es wird daher an 
dieser Stelle vorgeschlagen, die SU-EV im Westen bezüglich der Abgrenzung so zu 
verkleinern, dass diese nur auf Flächen ausgewiesen ist, auf denen sicher keine 
Straßenverbindung erstellt werden muss. Auf die SU-EV im zentralen Bereich des 
Gebiets (an der Rue Thomas Edison) sollte ganz verzichtet werden. Die geplanten 
Grünzüge sind im Übrigen ja auch im Rahmen des schéma directeur festgelegt (wenn 
auch nicht rechtlich bindend, wie Fall des PAG). 

• NQ Bâtiself: Da innerhalb der SU-EV, die in diesem Gebiet ausgewiesen wurde auch 
Straßenverbindungen vorgesehen sind, hätte ein Verbot hier Folgen für die 
Realisierbarkeit. Es wird daher an dieser Stelle vorgeschlagen, entweder die SU-EV 
bezüglich der Abgrenzung so zu verkleinern, dass diese nur auf Flächen ausgewiesen 
ist, auf denen sicher keine Straßenverbindung erstellt werden muss oder sogar auf die 
Ausweisung der SU-EV in diesem Bereich ganz zu verzichten. Die geplanten Grünzüge 
sind ja auch im Rahmen des schéma directeur festgelegt (wenn auch nicht rechtlich 
bindend, wie Fall des PAG). 

• NQ Suebelfeld: Innerhalb der SU-EV, die in diesem Gebiet ausgewiesen wurde, sind 
keine Straßenverbindungen vorgesehen (siehe auch PAP 18260 „Suebelfeld“). Daher 
hätte ein Verbot hier keine Auswirkungen. 

• NQ Arlon-Schafsstrachen: Innerhalb der SU-EV, die in diesem Gebiet ausgewiesen 
wurde, sind keine Straßenverbindungen vorgesehen. Daher hätte ein Verbot hier keine 
Auswirkungen. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Der schriftliche Teil des PAG wird wie gewünscht angepasst. 
• Im grafischen Teil werden Anpassungen vorgenommen, um keine Probleme mit der 

Realisierung von Straßenverbindungen zu erhalten. 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Beide Plätze wurden im PAP „Pescher IV“ (Réf. 16262) als „zone de place“ definiert, um 
multifunktionelle, öffentliche Flächen zu schaffen. Unterirdisch sind in Teilbereichen 
Retentionsbecken zulässig. 

Da die genannten Retentionsbecken nicht konform zur BEP-ep sind, wird hiermit 
vorgeschlagen, beide Plätze als BEP zu zonieren oder die weiße Fläche beizubehalten. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Der nördliche Platz soll auf der tatsächlichen Platzfläche als BEP ep klassiert werden, 
die umlaufenden Straßen sollen weiß bleiben. 

• Der südliche Platz wird weiterhin als weiße Fläche ausgewiesen. 

 

 

NQ „Schleidberg“ (S.11) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 
 
Dass es sich bei der vorgesehenen Bauzonenerweiterung im Bereich Schleidberg um eine 
städtebaulich wenig kohärente Ausweitung des Bauperimeters handelt ist unbestritten.  

Allerdings bietet sich diese Fläche für sozialen Mietwohnungsbau an, da die Fläche im Besitz 
der Gemeinde ist.  

Da aufgrund der Bestimmungen des Naturschutzgesetzes Gebäude für Gemeinbedarf unter 
Umständen in der „zone verte“ genehmigt werden können, könnte das zu verlegende Gebäude 
der Scouten eventuell in der „Zone de verdure“ untergebracht werden. Die heute bereits 
innerhalb des Bauperimeters liegende Fläche könnte dann als Standort für die sozialen 
Mietwohnungen fungieren – mit kleinerer Fläche, dafür ggf. mit höherer Baudichte. Diese 
Vorgehensweise sollte mit dem Umweltministerium vorher abgestimmt werden. 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Die Abgrenzung des NQ wird wie gewünscht zurückgeschnitten. 

 

 

Couloir pour projets routiers (S.11) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Vor dem Hintergrund der Stellungnahme wird vorgeschlagen, diese Thematik direkt mit dem 
Umweltministerium zu erörtern, da der Rekultivierungsplan der Deponie zur Erstellung der 
Straße abgeändert und vom Umweltministerium genehmigt werden müsste. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Der zugunsten einer „Nordausfahrt“ ausgewiesene „Couloir pour projets routiers“ im Bereich 
der aufgefüllten Deponie soll im PAG-Projekt beibehalten werden.  

 

 

Bauernhof „Kandel“ (S.12) 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Es wird vorgeschlagen, eine Definition für „tourisme rural“ und die damit in Zusammenhang 
stehenden, möglichen konkreten Nutzungsformen in art. 9 des schriftlichen Teils des PAG- 
Projekts zu benennen. Sofern es dem MECDD darum geht, dimensionelle Auflagen für 
zukünftige Gebäude zu formulieren, um deren Auswirkung auf das Landschaftsbild zu 
beschränken, wären diese im PAP „Quartier existant“ vorzunehmen (QE5 des sports et de 
loisirs).  

Vorschlag zur Ergänzung der Bestimmungen der REC-tr (Änderungen in kursiver Schrift):  

„Art. 9 Zones de sports et de loisirs – tourisme rural [REC-tr]  

La « zone de sports et de loisirs – tourisme rural » est destinée aux activités du tourisme 
rural et à la vente directe à la ferme ainsi qu’à l’exploitation d’un centre équestre incluant 
une école d’équitation.  

On entend par „tourisme rural“ toutes les activités touristiques ayant lieu en milieu rural, 
favorisant la qualité de la vie à la campagne et les bienfaits des produits locaux.  

Les formes d’hébergement sont limités à des gîtes ruraux, des chambres d'hôtes, des 
gîtes à la ferme et du camping à la ferme.  

Toute autre forme de logement est interdite à l’exception Y sont admis des logements de 
service directement liés aux activités y autorisées.“ 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Der neue Textvorschlag wird gutgeheißen. 

 

BEP-ep im Bereich Pescher 3 (S. 12) 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die Anmerkung des MECDD ist nachvollziehbar. Die Fläche könnte auch als VERD 
ausgewiesen werden, ohne dass sich planungsrechtliche Probleme mit den bestehenden 
Nutzungen (Lärmschutzwall, Fußweg) ergeben.  
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Die genannte Fläche wird als VERD ausgewiesen, der Bereich der Straßenverbindung mit der 
Rue de Reckenthal wird als weiße Fläche dargestellt. 

 

 

BEP-ep im Bereich Val des Roses (S. 12) 

 

(...) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die Anmerkung des MECDD ist nachvollziehbar. Die Fläche könnte auch als VERD 
ausgewiesen werden, ohne dass sich planungsrechtliche Probleme mit den bestehenden 
Nutzungen (Grünfläche) ergeben.  

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Die genannte Fläche wird als VERD ausgewiesen, der Bereich der Straßenverbindung mit der 
Rue de Reckenthal wird als weiße Fläche dargestellt. 

 

BEP-ep im Ortskern (S.12) 

 

(...) 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Falls die finale Nutzung der einzelnen Flächen im Zuge der Neugestaltung des Ortszentrums 
Strassen noch nicht feststeht, wird empfohlen, die Fläche weiterhin als BEP zu zonieren und 
nicht als BEP-ep. Trotzdem sollte selbstverständlich im Sinne eines angenehmen Wohnklimas 
weiterhin ein erheblicher Anteil der Flächen im Ortszentrum als Grünflächen gestaltet werden.  

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Die in Rede stehende Fläche wird zur Beibehaltung einer erhöhten Flexibilität weiterhin als 
BEP ausgewiesen. 

 

BEP-ep im PAP Rackebierg (S.12) 

 

(...) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Diese Fläche ist Gegenstand des genehmigten PAP „Rackebierg, phase 1“ (Réf. 15804). In 
diesem PAP sind die betreffenden Flächen als „espace vert public“ und als „espace vert privé“ 
festgesetzt. Innerhalb des „espace vert public“ besteht zudem ein Retentionsbecken.  

Aufgrund art. 6(3) des Naturschutzgesetzes sind Konstruktionen für den Gemeinbedarf in einer 
„Zone verte“ zulässig, sofern sich der Standort aufgrund der Zweckbestimmung der 
Konstruktion aufdrängt. Dieser Tatbestand ist hier gegeben, da es sich um den niedrigsten 
Punkt des Gebiets handelt. Insofern wäre das Retentionsbecken konform zur „Zone verte“.  

Der PAP müsste allerdings in dem betreffenden Bereich aufgehoben werden, da ein PAP per 
definition nicht innerhalb einer „Zone verte“ liegt/liegen darf.  
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Vor diesem Hintergrund kann der Empfehlung des MECDD gefolgt werden. Es besteht 
allerdings theoretisch die Gefahr einer Klage des Eigentümers der im PAP als „espace vert 
privé“ ausgewiesenen Fläche, allerdings dürfte eine mögliche Entschädigung gering ausfallen, 
da diesem Los im PAP 15804 keine Baumöglichkeiten eingeräumt wurden.  

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Die in Rede stehende Fläche wird weiterhin als BEP-ep ausgewiesen. 

 

Vorschlag einer Servitude zur Eingrünung (Nordgrenze der SDs 
„Pottemt/Bolleschmuer“, „Pull“, „Pescher 5+6b“ und „Reckenthal“ (S.13) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Zur Sicherstellung einer besseren landschaftlichen Integration könnte eine „zone de servitude 
‚urbanisation’“ im PAG-Projekt ausgewiesen werden. Dies sollte für die seitens des MECDD 
angesprochenen Flächen (Fläche 11: NQ/SD „Pottemt/Bolleschmuer“ und NQ/SD „Pull“; 
Fläche 12: NQ/SD „Pescher 5+6b“; Fläche 13: NQ/SD „Reckenthal“ und westlich angrenzende 
BEP-Fläche) allerdings differenziert bewertet und durchgeführt werden: 

• Fläche 11 – NQ/SD „Pottemt/Bolleschmuer“ und „Pull“: Die nördliche und 
nordwestliche Abgrenzung der genannten Flächen wird in Zukunft durch die Lage der 
geplanten Umgehungsstraße „Contournement Nord“ geprägt werden. Daher ist der 
faktische Nutzen der Ausweisung einer servitude in diesem Fall in Frage zu stellen. 

• Fläche 12 – NQ/SD „Pescher 5+6b“: Im PAG-Projekt ist bereits eine „Zones de 
servitudes ‚urbanisation – espace vert’“ an der Nordgrenze ausgewiesen, die zum Ziel 
haben, eine landschaftliche Einbindung sicherzustellen. Die Tiefe dieser Servitude ist 
allerdings nicht sehr groß – diese orientierte sich an der im PAG en vigueur 
bestehenden „Zone d’isolement et de transition“. Wenn man von „landschaftlicher 
Einbindung“ in diesem Bereich der Gemeinde Strassen spricht, muss aber natürlich 
auch die Deponie thematisiert werden, die nach der vollständigen Füllung begrünt 
werden soll und daher schon eine Pufferzone bilden würde. Eine zusätzliche Servitude 
innerhalb des NQ/SD ist daher kritisch zu sehen. 

• Fläche 13 – NQ/SD „Reckenthal“ und westlich angrenzende BEP-Fläche: Eine 
landschaftliche Einbindung dieses Gebietes ist in jedem Fall sinnvoll. Für das NQ 
wurde diese Thematik im Rahmen des schéma directeur behandelt. Um die 
landschaftliche Einbindung schon auf PAG-Ebene rechtlich festzulegen wird 
empfohlen, der Stellungnahme dahingehend zu folgen, dass eine 10 m tiefe „Zone de 
servitude ‚urbanisation – front d’agglomération’“ ausgewiesen wird. Deren 
Bestimmungen könnten folgendermaßen lauten: „La servitude « front d’agglomération 
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» vise à préserver et améliorer les transitions entre zones urbanisées ou destinées à 
être urbanisées et zone verte, en augmentant leur valeur biologique et paysagère. 
Toute construction y est interdite, à l’exception des infrastructures pour mobilité douce 
et des aménagements d’agrément respectant les principes écologiques, des 
infrastructures techniques telles que celles nécessaires à la viabilisation ou la collecte, 
la rétention ou l’évacuation des eaux de surface, et des infrastructures de circulation 
nécessaires aux accès des parcelles, en limitant la surface scellée au strict 
nécessaire.“ 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Mit Hilfe der Darstellung der Strukturpläne in den schémas directeurs soll der Wunsch 
der Eingrünung der Ortsränder unterstrichen werden. 

• Eine ZSU zu diesem Zweck wird nicht ausgewiesen. 

 

Bestimmungen der BEP-ep im schriftlichen Teil des PAG-Projekts (S.13) 

 

(...) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die Anmerkung des MECDD ist nachvollziehbar. Der schriftliche Teil des PAG sollte 
dahingehend angepasst werden. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Aufgrund der Verwendung der BEP-ep-Zone für den nördlichen Platz im Gebiet „Pescher 4“ 
würde eine Umbenennung der BEP-ep einem Etikettenschwindel gleich kommen. Daher sollte 
keine Umbenennung erfolgen. 

 

Bestimmungen der REC-tr im schriftlichen Teil des PAG-Projekts (S.13) 
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(...) 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Zur Festlegung einer bestimmten Typologie von Gebäuden ist der PAG das falsche 
Instrument, da hier die Nutzung der Flächen festgelegt wird. Hiermit wird analog zur 
Anmerkung des MECDD zunächst vorgeschlagen, die zulässigen Nutzungen an den beiden 
genannten Standorten zu differenzieren: 

• Hof Kandel: REC-tr wird um eine Definition von „tourisme rural“ und die zulässigen 
Formen der Beherbergung ergänzt, um eine Hotelnutzung auszuschließen 
(Textvorschlag siehe oben unter der Anmerkung zum „Bauernhof Kandel“) 

• Reiterhof Reckenthal: Ausweisung einer REC „centre d’équestre“, in der nur diese 
Nutzung zulässig ist. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Es wird eine Differenzierung der geplanten Nutzung der beiden Standorte in REC-tr und REC-
eq vorgeschlagen. 

 

Beseitigung eines „erreur matérielle“ in art. 17 PAG PE (S.13) 

 

(...) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die vorgeschlagene Änderung sollte durchgeführt werden. 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Die Änderung sollte durchgeführt werden. 

 

Präzisierung in art. 12 PAG PE (S.13) 

 

(...) 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die vorgeschlagene Änderung sollte durchgeführt werden. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Die Änderung sollte durchgeführt werden. 

 

 

Anpassung der Bestimmungen der Servitude „Espace vert“ in art. 17.1 PAG PE 

 

(...) 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Während die Punkte b) und c) so übernommen werden können, ist Punkt a) für die 
verschiedenen Standorte, an denen eine SU-EV ausgewiesen wurde differenziert zu 
betrachten: 

• NQ Pescher 5+6b: Innerhalb der SU-EV, die in diesem Gebiet ausgewiesen wurde, 
sind keine Straßenverbindungen vorgesehen (siehe PD „Pescher“). Daher hätte ein 
Verbot hier keine Auswirkungen.    

• NQ Zone administratif: Da innerhalb der SU-EV, die in diesem Gebiet ausgewiesen 
wurde auch Straßenverbindungen vorgesehen sind (siehe auch PAP 18285 
„TRACOL“), hätte ein Verbot hier Folgen für die Realisierbarkeit. Es wird daher an 
dieser Stelle vorgeschlagen, die SU-EV im Westen bezüglich der Abgrenzung so zu 
verkleinern, dass diese nur auf Flächen ausgewiesen ist, auf denen sicher keine 
Straßenverbindung erstellt werden muss. Auf die SU-EV im zentralen Bereich des 
Gebiets (an der Rue Thomas Edison) sollte ganz verzichtet werden. Die geplanten 
Grünzüge sind im Übrigen ja auch im Rahmen des schéma directeur festgelegt (wenn 
auch nicht rechtlich bindend, wie Fall des PAG).    

• NQ Bâtiself: Da innerhalb der SU-EV, die in diesem Gebiet ausgewiesen wurde auch 
Straßenverbindungen vorgesehen sind, hätte ein Verbot hier Folgen für die 
Realisierbarkeit. Es wird daher an dieser Stelle vorgeschlagen, entweder die SU-EV 
bezüglich der Abgrenzung so zu verkleinern, dass diese nur auf Flächen ausgewiesen 
ist, auf denen sicher keine Straßenverbindung erstellt werden muss oder sogar auf die 
Ausweisung der SU-EV in diesem Bereich ganz zu verzichten. Die geplanten Grünzüge 
sind ja auch im Rahmen des schéma directeur festgelegt (wenn auch nicht rechtlich 
bindend, wie Fall des PAG).    

• NQ Suebelfeld: Innerhalb der SU-EV, die in diesem Gebiet ausgewiesen wurde, sind 
keine Straßenverbindungen vorgesehen (siehe auch PAP 18260 „Suebelfeld“). Daher 
hätte ein Verbot hier keine Auswirkungen.    

• NQ Arlon-Schafsstrachen: Innerhalb der SU-EV, die in diesem Gebiet ausgewiesen 
wurde, sind keine Straßenverbindungen vorgesehen. Daher hätte ein Verbot hier keine 
Auswirkungen. 

 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Der schriftliche Teil des PAG wird wie gewünscht angepasst. 
• Im grafischen Teil werden Anpassungen vorgenommen, um keine Probleme mit der 

Realisierung von Straßenverbindungen zu erhalten. 

 

Anpassung der Bestimmungen der Servitude „Habitat“ in art. 17.2 PAG PE 

 

(...) 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die vorgeschlagene Änderung sollte durchgeführt werden. Der geänderte Text der Servitude 
würde folgendermaßen lauten: 

„Art. 17.2 Servitude « urbanisation – habitat » (H) 

La servitude « urbanisation – habitat » a comme objectif de protéger un corridor de 
déplacement et des terrains de chasse d’espèces protégées (avifaune, chiroptère). 

A l’intérieur des surfaces couvertes par cette servitude les mesures appropriées suivantes sont 
à adopter pour réduire l’impact sur les espèces protégées et/ou pour compenser les habitats 
essentiels à leur survie: 

• du maintien d’un recul non aedificandi d’au moins 15 m de large depuis la lisière de la 
forêt. Dans ce recul toute construction et aménagement sont interdits, à l’exception de 
constructions légères, tels qu’abris de jardin, chemins piétons, pistes cyclables, aires 
de jeux, réseaux pour eaux usées et eaux pluviales ainsi que bassin de rétention à ciel 
ouvert ;  

• de l’interdiction à tout remblai ou déblai susceptible de porter préjudice à la forêt 
avoisinante 

• du maintien de structures d’orientation pour les chiroptères ;    
• du renoncement à l’éclairage des espaces extérieurs entre les bâtiments et les habitats 

nécessaires aux chiroptères.“ 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Der schriftliche Teil des PAG wird wie gewünscht angepasst. 

Anpassung der Bestimmungen der Servitude „Trame verte“ in art. 17.5 PAG PE 

 

(...) 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die SU-TV wurde in den „Nouveaux quartiers“ „Kiem“ und „Pottemt/Bolleschmuer“ 
ausgewiesen. 

Der Ausschluss von neuen Straßenverbindungen innerhalb der „SU Trame verte“ ist kritisch 
zu sehen. Die „servitude“ wurde absichtlich grob ausgewiesen, um eine ausreichende 
Flexibilität für die folgenden PAP zu erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht exakt zu sagen, 
wo genau die späteren Straßen im Gebiet erstellt werden. Im art. 17.5 des PAG-Projekts ist 
aber klar erwähnt, dass die im PAP zu planenden Grünzüge durchgängig sein sollen. Dies 
wird auch durch die den beiden SD „Kiem“ und „Pottemt/Bolleschmuer“ zugrunde liegenden 
Baustrukturentwürfen (nicht veröffentlicht) deutlich. 

 

 

Baustrukturentwurf „Kiem“ Baustrukturentwurf 
„Pottemt/Bolleschmuer“ 

Die Planungsintention sieht jeweils durchgehende, öffentliche Grünzüge vor, die insbesondere 
auch attraktive Fuß- und Radwegeverbindungen zwischen den Baugebieten und der gut mit 
öffentlichen Transportmitteln erschlossenen Route d’Arlon darstellen sollen. 

Eine Bestimmung dazu, dass ausschließlich standortgerechte Pflanzen verwendet werden 
sollen, sollte in den Text der SU-TV aufgenommen werden. 

Dass sich das Gesamtkonzept zur Anlage der Grünzüge nach ökologischen Prinzipien richten 
soll könnte in den Text der SU-TV aufgenommen werden, ohne konkrete Vorgaben bleibt dies 
aber vage. Es wird daher empfohlen, dieses eher im Text des schéma directeur zu fordern. 

 
Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Aufgrund der Aussagen im avis CA wird die ZSU-TV nicht ausgewiesen. 
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Anpassung der Bestimmungen der Servituden „Rangée d’arbres“ (art. 17.3) und „Haie 
vive“ (art 17.4) der PAG PE 

 

(...) 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Beide Servituden wurden im Rahmen der punktuellen PAG-Änderung „Tëschel“ auf Anfrage 
des Umweltministeriums im PAG der Gemeinde Strassen festgesetzt und vom Innenminister 
am 26.Juli 2018 genehmigt. Die Servituden wurden 1:1 in das PAG-Projekt im Rahmen der 
„refonte complète“ übernommen. 

Die Entwicklung der durch den PSZAE vorgesehenen, südlich angrenzenden regionalen 
Gewerbezone wird durch die beiden Servituden nicht beeinträchtigt. 

Es wird empfohlen, die beiden Servituden zunächst im PAG-Projekt wie bisher beizubehalten, 
da unklar ist, wann die Entwicklung der regionalen Gewerbezone tatsächlich stattfindet. So 
kann in der Zwischenzeit der Auswirkung auf das Landschaftsbild gemindert werden. Im 
Rahmen der Entwicklung der regionalen Gewerbezone sollten ebenfalls Grünzüge 
vorgesehen werden, um bestehende ökologische Vernetzungen aufrechtzuerhalten. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Es wird keine Änderung im PAG-Projekt diesbezüglich durchgeführt. 

 

Entfernung des „Couloir pour projets routiers“ für Nord-Ausfahrt Pescher 

 

(...) 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Vor dem Hintergrund der Stellungnahme wird vorgeschlagen, diese Thematik direkt mit dem 
Umweltministerium zu erörtern, da der Rekultivierungsplan der Deponie zur Erstellung der 
Straße abgeändert und vom Umweltministerium genehmigt werden müsste. 

Die Frage der Notwendigkeit der Nord-Ausfahrt Pescher könnte von einem 
Verkehrsplanungsbüro untersucht werden. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Der zugunsten einer „Nordausfahrt“ ausgewiesene „Couloir pour projets routiers“ im Bereich 
der aufgefüllten Deponie soll im PAG-Projekt beibehalten werden. 

 

Thematik einer „Zone tampon“ als Lärmschutz für die „Nouveaux quartiers“ 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Zusätzlich zu den Maßnahmen, die in den schémas directeurs festgelegt wurden, besteht im 
PAG, die Ausweisung einer „Zone de bruit“, die festlegt, dass Lärmschutzmaßnahmen je nach 
Betroffenheit des jeweiligen Standorts auch tatsächlich getroffen werden. 

Insofern ist aus Sicht der PAG-Büros keine zusätzliche Bestimmung im PAG, wie eine „zone 
de servitude ‚urbanisation’“ oder ähnliches erforderlich. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

Es wird keine Änderung im PAG-Projekt diesbezüglich durchgeführt. 
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Thematik der „Zone à risques“ (Seveso) 
 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die unterschiedliche Bezeichnung der „zone à risques“ im schriftlichen und im grafischen Teil 
des PAG-Projekts wurde aus dem RGD-PAG übernommen, sollte aber korrigiert werden. Es 
wird vorgeschlagen, die Bezeichnung aus dem schriftlichen Teil des PAG-Projekts auch im 
grafischen Teil zu verwenden. 

Die Anmerkung zur grafischen Darstellung der Zone auf dem Plan und in der Legende ist nicht 
nachvollziehbar. Die Darstellung in Legende und Plan entspricht derjenigen, die durch das 
RGD-PAG vorgegeben wurde. 

Der vorletzte Satz des art. 20 des schriftlichen Teils des PAG-Projekts sollte dahingehend 
angepasst werden, dass lediglich der Betrieb der Tanklager aufgegeben sein sollte, bevor ein 
PAP ausgeführt wird. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die Bezeichnung der „Zone à risques“ ist anzugleichen. 
• Der vorletzte Satz des art. 20 wird entsprechend angepasst. 
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Abgrenzungen der „Zone de bruit“ im grafischen Teil des PAG-Projekts sowie 
dazugehörige Vorgaben im schriftlichen Teil 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Aufgrund der Hinweise seitens des MECDD wird vorgeschlagen, den Text der „Zone de bruit“ 
folgendermaßen anzupassen: 

„Cette zone délimite à titre indicatif les parties du territoire communal affectés par des 
nuisances phoniques résultant du trafic routier au-dessus d’une valeur Lden de 65 dB(A) ou au-
dessus d’une valeur Lnight de 55 db(A) sur base de la cartographie stratégique du bruit établie 
par l’Administration de l’environnement. Ces cartes ont étés établies conformément au 
règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement. Ces cartes sont soumises à une mise à jour périodique et leurs 
empreintes sur le terrain sont susceptibles de changer. 

Lors de l’élaboration d’un PAP NQ une étude acoustique est à élaborer afin de prouver 
comment le site est effectivement affecté par les nuisances phoniques résultant du trafic 
routier et de formuler des mesures anti-bruit. Les propositions et mesures concernant la 
gestion du bruit formulées dans le schéma directeur sont en outre à prendre en compte. En 
site inscrit en plan d’aménagement particulier « quartier existant » toutes les nouvelles 
constructions destinées aux logements et aux services administratifs doivent présenter une 
isolation acoustique appropriée. Les dispositions sur la protection contre le bruit sont 
renseignées dans le Règlement sur les Bâtisses, les Voies publiques et les Sites de la 
Commune de Strassen.“ 

Ferner wird empfohlen, die aktuellen Lärmkarten (Version 2016) im PAG-Projekt darzustellen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Es sollen die aktuellen Lärmkarten verwendet werden. 
• Der schriftliche Teil des PAG-Projekts wird entsprechend angepasst. 


